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17. G.sen: Einhebung einer Dienstgeberabgabe; Abänderung. 

17. 

Gesetz vom 24. April 1970 über die Einbe
bung einer Dienstgeberabgabe. 

Der Wiener Londt•g hat besd:rlossen: 

§ 1 

I•ür das Bestehen eines Diens.tverhältnisses in 
Wien hat der Dienstgeber eine Abgabe na<.h den 
Bestimmungen dieses Gesetzes zu entrichten. 

§ 2 

(1) Ein Dienstverhältnis besteht dann in Wien, 
v;renn der Beschäftigungsort des Dienstnehmers 
in Wien liegt. 

(2) Besdiäfcigungrort ist der Ort, an dem die 
Besd1äftigung ausgeübt wird Wird eine Be
schäftigung abwechselnd an verschiedenen Orrt:en 
ausgeübt, aber von einer festen Arbeitsstätte aus, 
"' gilt diese als Beschäftigungsort. Wird eine Be
schäftigung ohne feste Ar:1beitsstätte ausgeübt, so 
gilt der Wohnsitz des Diensenehmers ah Be
schäftigungsort. Der Beschäftigungoort von Haus
gehilfen, die !beim Dienstgeber wohnen, is.t der 
Wohnsitz des Dienstgebers. Hat de.r Dienstgeber 
mehrere Wohnsitze, s,o ist der Wohnsitz maß
gebend, an dem der Dienstgeber den überwiegen
den Teil des Jahres verbringt. 

(3) Als feste Arbeitsstätten sind insbesondere 
anzusehen: 

die Stä.tte, an der sich die Geschifts!eltu<Jg be
fimlet; 

Zweigniederlassungen, Fabrlkationssciitten, 
W aranlager, Ein- un<l Verkaufsstellen, Lan- • 
dungsbrücken (Anlegestellen von Scliiffahm
gesellschafoen), KoMore und sonstige Gesdili.fts
einriditungen, die dem Unternehmer (Mit
unternehmer) oder seinem stärodigen Ver„ 
treter (zum Beispiel einem Prokuristen) zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit dien.en; 

Bauausführungen, deren Dauer zwölf Monate 
überstiegen hat oder voraussichtlich überstei
gen wird. 

(4) Ein Dienstverhältnis liegt vor, wenn der 
Dienstnehmer dem Dienstgeber (öfferuclich-recht
liche Körperschaft, Unternehmer, Hau.ha!tsvor-
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stand) seine Arbeitskraft schuldet. Dies ist der 
Fall, wenn die ·tiitlge Person in der Betiitigu'llg 
ihres gesdiäftlidten Willens unter der Leitung 
des Dienstgebers steht oder im gesdiäfcl.ichen 
Organismus -0.e_s Dienstgebers dessen Weisungen 
zu folßen verplliditet ist. 

§ 3 

Von der Abg~e sind befreit: 
a) Gebietskörperschaften mit Ausnahme der 

von ihnen verwaLteten Betriebe, Unterneh
mmJßen, Anstah:en, Stiftuingen und F"'1'>!is; 
ferner die O>terreidtische Bunde•bahn u.nd 
die Po.c- und Tefographenanstalt; 

b) Dienstverhältnisse, bei denen der Dienst
nehmer do.s 55. Lebensjahr übersdrritten 
hat; 

c) Dienstverhältnisse im Sinne des § 16 Abs. 3 
u.nd 4 Behindertengeoet:i, LGBI. für Wien 
Nr. 22/66, des § 6 Ziff. 5 Opferfür
sorgegesetz, BGB!. Nr. 183147, in der der
zeit geltenden Fassung, des § 1 l:nvaliden
einstellungsgesetz 1953, BGB!. Nr. 21, in 
der derzeit geltenden Fassullll, und ~b 
1. Juni 1970 des Invalideneinste!Iungs
gesetzes 1969, BGI>l. Nr. 22/1970; 

d) Lehrverhältnisse im Sinne des Berufsaus
bildungsgesetzes, BGB!. Nr. 142/69; 

e) DienS'tverhältnisse, ,bei :denen die vom 
DienstU"ehmer zu leistende Arbeitszeit 
wöchentlich das Ausmaß von zehn Stunden 
nkht übersteigt; 

f} Dienstverhältnisoe mi.t Hausbe90rgern; 

g} Dienstverhältnisse, während der Zeit, für 
die nadi den Bestimmungen des Mutter· 
schut:zgesetzes, .BGB!. Nr. 76/57, in der der
zeit geltenden Fassung, oder des Land· 
arreicsgesetzes, BGB!. Nr. 140/1948, in der 
deneit geltenden Fassung, und den dazu 
ergangenen Ausführungsgesetzen> in den 
derzeit geltenden Fassungen, ein Beschä:f
tigungsverbot für werdende Mütter un.d 
ein Beschäftigungsvenbot nach der Entbi,,,. 
dung besteht. Ebenso Dierun:verhiiltnisse 
während <ler Zeit, für die den DieM<neh
meri.nnen nach diesen gesetzlichen Bescim
mumgen ein Katenzurlaub gewährt wir<!. 
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